
 

 

Rundfunkstaatsvertrag (Auszug) 

 

Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien – (Rundfunkstaatsvertrag - RStV) 

in der Fassung des dreizehnten Staatsvertrags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-

träge (13. RÄStV) vom 30.10. / 04.11. / 20.11.2009; Inkrafttreten: 01. April 2010 

 

§ 54 Allgemeine Bestimungen 

(2) Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen insbesondere 

vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiederge-

geben werden, haben den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entsprechen. Nach-

richten sind vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen 

Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen. 

 

§ 57 Datenschutz bei journalistisch-redaktionellen Zwecken 

(1) Soweit Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse als Anbieter von Telemedien per-

sonenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder literari-

schen Zwecken erheben, verarbeiten oder nutzen, gelten nur die §§ 5, 7, 9 und 38a des 

Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass nur für Schäden gehaftet wird, die 

durch die Verletzung des Datengeheimnisses nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes 

oder durch unzureichende technische oder organisatorische Maßnahmen im Sinne des § 9 

des Bundesdatenschutzgesetzes eintreten. 

Besondere staatsvertragliche oder landesrechtliche Bestimmungen für den Rundfunk bleiben 

unberührt. 

 

§ 59 Aufsicht 

(1) Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder zuständi-

gen Kontrollbehörden überwachen für ihren Bereich die Einhaltung der Datenschutzbestim-

mungen des Telemediengesetzes sowie des § 57. Die für den Datenschutz im journalistisch-

redaktionellen Bereich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständigen Stellen überwachen 

für ihren Bereich auch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen für journalistisch-

redaktionelle Angebote bei Telemedien. Satz 1 gilt nicht, soweit Unternehmen und Hilfsun-

ternehmen der Presse der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerde-

ordnung des Deutschen Presserates unterliegen. 


